
Teilnahme am Unterricht 
 
 
Auch unter der Corona-Pandemie sind alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich verpflichtet, am 
Präsenzunterricht teilzunehmen.  
 
Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch keine der 
bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. 
 
Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen 
mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. 
 
Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte - die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird angeraten.  
 

 In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, 
dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch die Teilnahme 
am Präsenzunterricht bei ihrem Kind möglich ist.  

 Bitte reichen Sie in diesem Fall eine ärztliche Bescheinigung ein. 
 
 


